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„Autofreie Altstadt“
Parkraumkonzept Innenstadt

Erlass der Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über Parkgebühren in Bereichen mit Parkuhren und 
Parkscheinautomaten in der Landeshauptstadt 
München (Parkgebührenordnung)

Anträge und Empfehlungen

1. Parkraumkonzept für die Altstadt und das Südliche Bahnhofs-
viertel entwickeln
Antrag Nr. 14-20 / A 00832 der Stadtratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN/RL
vom 24.03.2015

2. Automatische Reduzierung der Parkplätze im Innenstadtbereich
Antrag Nr. 14-20 / A 03119 von ÖDP, DIE LINKE
vom 23.05.2017

3. Parksuchverkehr in der Altstadt beenden
Antrag Nr. 14-20 / A 04917 der Stadtratsfraktion FDP-HUT
vom 29.01.2019

4. Verkehrswende jetzt einleiten – Autofreie Altstadt I
Erster Schritt zur autofreien Altstadt durch Parkraum-Management zügig umsetzen
Antrag Nr. 14-20 / A 05122 der Fraktion DIE GRÜNEN/RL
vom 22.03.2019

5. Autofreie Altstadt - auf Basis von Fakten entscheiden II Parkraumangebot und 
Parkraumnachfrage untersuchen - wie viele Anwohner besitzen ein Kfz und benötigen 
einen Stellplatz?
Antrag Nr. 14-20 / A 05493 von Herrn BM Manuel Pretzl, Herrn StR Prof. Dr. Hans Theiss, 
Herrn StR Johann Sauerer
vom 13.06.2019

6. “Logistikzentrum“ für das Hackenviertel
Empfehlung Nr. 14-20 / E 02642 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 01 – Altstadt-
Lehel
am 06.06.2019

Hinweis / 
Ergänzung
vom 06.11.2020

Sitzungsvorlagen Nr. 20-26 / V 01977

Anlage:
8. (Neufassung) Verordnung zur Änderung der Verordnung über Parkgebühren 



Hinweis / Ergänzung zum
Beschluss des Mobilitätsausschusses gemeinsam mit dem Ausschuss für 
Stadtplanung und Bauordnung und dem Kreisverwaltungsausschuss vom 
11.11.2020 (VB)

Öffentliche Sitzung

I. Ergänzung zum Vortrag der Referentin und des Referenten:

Die rechtliche Grundlagen für die in Anlage 8 dargestellte und im Antrag der Referentin 
und des Referenten beantragte Verordnung wurden zum 10.07.2020 
(Straßenverkehrsgesetz) bzw. zum 13.10.2020 (Zuständigkeitsverordnung) geändert. In 
Anlage 8 (Neufassung) wurden dementsprechend die Fundstellen in der Präambel 
angepasst.

Darüber hinaus wurde der Name der Verordnung im Titel der Änderungsverordnung 
(Anlage 8 (Neufassung)) und im Betreff der Beschlussvorlage angepasst (siehe 
Fettdruck).

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ändert sich der Antrag der Referentin und des 
Referenten nicht. 


